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Abteilung Bildungsverwaltung 

 

 

 An die Direktionen 
der Grundschulsprengel 
der Schulsprengel 
der Mittel- und Oberschulen 
 
 
 
Zur Kenntnis: 
Gehaltsamt für das Lehrpersonal 
 
Schulgewerkschaften 
 

Bozen, 14.04.2026 

Bearbeitet von: 
Michaela Steiner 
Sabine Gruber 

Rundschreiben Nr. 21/2026  

 
Neue Bestimmungen und klärende Hinweise zur Elternzeit und zur Freistellung aus Erziehungs-
gründen 
 
 
Sehr geehrte Schulführungskräfte, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten, 
 
 
bezugnehmend auf das Rundschreiben Nr. 8/2025 zu den neuen Bestimmungen für Eltern erhalten Sie 
nachfolgend weitere ergänzende Hinweise und Informationen. 
 
 
1. Erhöhte Besoldung während der ersten drei Monate der Elternzeit  
 
Wie im Rundschreiben Nr. 8/2025 mitgeteilt, galt es zu klären, ob die vorgesehene Erhöhung der Ent-
lohnung eines weiteren Monats von 30 % auf 80 % (eingeführt mit Art. 1, Absätze 217 und 218 des Ge-
setzes vom 30.12.2024, Nr. 207), unmittelbar Anwendung finden kann.  
Nach entsprechender Klärung mit der Abteilung Personal und in Kohärenz mit der Anwendung für das 
Personal des bereichsübergreifenden Kollektivvertrags, ist nunmehr klargestellt, dass die erhöhte Ent-
lohnung eines weiteren Monats der Elternzeit in Höhe von 80 % auch für das berechtigte Lehrpersonal 
der Schule staatlicher Art rückwirkend ab 01.01.2025 zur Auszahlung gelangen kann.  
 
Die Besoldung der Elternzeit setzt sich somit wie folgt zusammen:  
 

- während der ersten acht Monate: 30 %  
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- ab dem 1. Februar 2025: 30 % für das 9. bis 11. Monat, wenn beide Elternteile die Elternzeit be-
anspruchen oder es nur einen Elternteil gibt (bis zum 31.01.2025 bleiben es 20 %),  

 
 
Für Lehrpersonen, welche die vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen, gilt folgende erhöhte Entloh-
nung:  
  
a) Ein Monat in den ersten drei Monaten der Inanspruchnahme:  
 

- 80 %, rückwirkend ab dem 01.01.2023, sofern die obligatorische Mutterschaft bzw. der alterna-
tive oder obligatorische Vaterschaftsurlaub nach dem 31.12.2022 endete, 

- 100 %, ab dem 17.01.2025, sofern die obligatorische Mutterschaft bzw. der alternative oder 
obligatorische Vaterschaftsurlaub nach Inkrafttreten des Landeskollektivvertrages, somit nach 
dem 16. Januar 2025, endet. 

 
b) Ein zweiter zusätzlicher Monat in den ersten drei Monaten: 
 

- 80 %, rückwirkend ab dem 01.01.2024, sofern die obligatorische Mutterschaft bzw. der alterna-
tive oder obligatorische Vaterschaftsurlaub nach dem 31.12.2023 endete. 

 
c) Ein weiterer zusätzlicher Monat in den ersten drei Monaten, zu beanspruchen innerhalb des 
sechsten Lebensjahres des Kindes: 
 

-  80 % rückwirkend ab 01.01.2025, sofern die obligatorische Mutterschaft bzw. der alternative 
oder obligatorische Vaterschaftsurlaub nach dem 31.12.2024 endete.  
 

 
 
2. Neuerungen zur Freistellung aus Erziehungsgründen 
 
Mit dem Vertrag für die Erneuerung des Landeskollektivvertrages für das Lehrpersonal und die Erzie-
her/Erzieherinnen der Grund-, Mittel- und Oberschulen der Autonomen Provinz Bozen für den Dreijah-
reszeitraum 2025-2027 vom 04.11.2025 (Link) wurde nunmehr geregelt, dass mit Wirksamkeit ab 
13.08.2022 die ersten acht Monate der Freistellung aus Erziehungsgründen keine Kürzung des 13. Mo-
natsgehaltes und keine Kürzung der Ferien zur Folge haben.  
 
Für Lehrpersonen, welche nach dem 13.08.2022 eine Freistellung aus Erziehungsgründen beansprucht 
haben, wurde vom Gehaltsamt für das Lehrpersonal das zustehende 13. Monatsgehalt von Amts wegen 
bereits berechnet und im Februar 2025 nachgezahlt. 
 
Für Lehrpersonen, die nach dem 13.08.2022 eine Freistellung aus Erziehungsgründen in Anspruch ge-
nommen haben, werden die Schulen gebeten, die in den ersten acht Monaten angereiften ordentli-
chen Urlaubstage zu ermitteln und die Lehrpersonen darüber zu informieren. Zudem ist darauf hinzu-
weisen, dass der ordentliche Urlaub während der unterrichtsfreien Zeit zu beantragen und in Anspruch 
zu nehmen ist. 
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Die erhöhte Besoldung der Elternzeit steht auch bei Inanspruchnahme der Freistellung aus Erzie-
hungsgründen in den ersten drei Monaten zu (siehe Punkt 1 dieses Rundschreibens). 
 
Hinweis für die Schulsekretariate zu Sch_Abs: Die Maßnahmen zur Freistellung aus Erziehungsgrün-
den für die betroffenen Lehrpersonen können im Abwesenheitsprogramm Sch_Abs derzeit noch nicht 
ausgearbeitet werden. Sobald die Aktualisierung des Programmes aufgrund der gesamten Neuerungen 
zur Elternzeit abgeschlossen ist, werden wir Sie umgehend informieren.  
 
 
 
3. Operative Hinweise für die Beantragung der erhöhten Bezüge 
 
Für alle Gesuche, die Zeiträume ab Veröffentlichung dieses Rundschreibens beinhalten, können die 
Schuldirektionen die vorgesehene Meldung an das Gehaltsamt für Lehrpersonal für die entsprechende 
Zahlung vornehmen (siehe auch Mitteilung des Gehaltsamts für Lehrpersonal vom 30. Mai 2025). 
 
Für die rückwirkende Auszahlung der erhöhten zustehenden Bezüge für die ersten drei Monate der 
Elternzeit bzw. der Freistellung aus Erziehungsgründen ab 01.01.2023 ist von den Lehrpersonen ein ei-
gener Antrag zu stellen. Dieses Formular für die rückwirkende Richtigstellung der Elternzeit bzw. der 
Freistellung aus Erziehungsgründen wird erst nach der abgeschlossenen Anpassung des Abwesen-
heitsprogramms Sch_Abs zur Verfügung gestellt.  
 
Das bedeutet, dass für alle Gesuche, die Zeiträume vor der Veröffentlichung dieses Rundschrei-
bens betreffen, die Meldung an das Gehaltsamt für Lehrpersonal ausschließlich mittels Eingabe in 
das Abwesenheitsprogramm Sch_Abs vorzunehmen ist, sobald die Eingabe in Sch_Abs möglich ist.  
 
 
 
4. Elternzeit – Anhebung des Höchstalters des Kindes von 12 auf 14 Jahre für die Inanspruch-
nahme der Elternzeit 
 
Mit dem staatlichen Finanzgesetz 2026 (Gesetz vom 30. Dezember 2025, Nr. 199) wurde das Höchstalter 
für die Inanspruchnahme der Elternzeit von 12 auf 14 Jahre angehoben.  
Die Landesagentur für die Gewerkschaftsbeziehungen klärt mit eigener Mitteilung Nr. 3 vom 31.03.2026 
(siehe Anhang), dass das neue staatliche Höchstalter von 14 Jahren für die Inanspruchnahme der El-
ternzeit ab sofort auch für das Lehrpersonal der Schule staatlicher Art der Provinz Bozen gilt.  
Der Landeskollektivvertrag wird noch entsprechend angepasst. Diese Anpassung erfolgt rückwirkend 
mit Wirkung ab dem 01.01.2026. 
Auf Grundlage der Mitteilung der Landesagentur für die Gewerkschaftsbeziehungen können die ent-
sprechenden Ansuchen ab sofort genehmigt werden. Auch hier kann derzeit die Eingabe in Sch_Abs 
derzeit noch nicht erfolgen.  
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5. Gesuchsformulare 
 
Ab Veröffentlichung dieses Rundschreibens finden Sie neue Gesuchsvorlagen für Anträge auf Eltern-
zeit und Freistellung aus Erziehungsgründen auf myNET-Bildung unter Abwesenheiten für Eltern – 
Home. 
 
 
Informationen: Lehrpersonal.Abwesenheiten@provinz.bz.it 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stephan Tschigg 
Abteilungsdirektor 
 

Anlagen  
Erläuternde Mitteilung Nr. 3/2026 der Verhandlungsagentur für Gewerkschaftsbeziehungen 
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